
Bis zur Abgabe der Vertragserklärung sind Sie verpflichtet, uns die 
Ihnen bekannten Gefahrumstände, die für unseren Entschluss, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind 
und nach denen wir Sie in Textform gefragt haben, anzuzeigen. 
Es sind auch solche Umstände zu nennen, denen Sie nur gerin-
ge Bedeutung beimessen. Sie können Ihren Versicherungsschutz 
gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben 
machen. Falls wir Ihnen auch nach Ihrer Vertragserklärung, aber 
noch vor Vertragsannahme Fragen zu den Gefahrumständen stel-
len, sind Sie auch hier in diesem Fall zur Anzeige verpflichtet. 

Falls Sie diese Anzeigepflicht verletzen, können wir vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt. In diesem Fall haben wir das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen.

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsveränderung der Beitrag um mehr 
als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung 
fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen. 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weite-
re Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht 
verstrichen ist. Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsveränderung nicht berufen, wenn wir 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannten.

Mitteilung über die Folgen einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung  
nach § 19 VVG
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